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Zum Mitnehmen

�� In Deutschland wurden Hochschulräte ab Ende der 1990er Jahre eingeführt. Sie sollten externe Impulse in 
die Hochschulen bringen, die Hochschulleitungen strategisch beraten sowie Kontroll- und Steuerungsaufgaben 
übernehmen, die bis dahin vom Wissenschaftsministerium wahrgenommen wurden. 

�� Mittlerweile sehen die Hochschulgesetze aller Länder mit Ausnahme Bremens Hochschulräte vor. Es gibt 
dabei nicht „das“ Modell des Hochschulrats. Nicht nur die Bezeichnungen variieren je nach Land (Aufsichts-
rat, Hochschulrat, Kuratorium, Landeshochschulrat, Stiftungsrat, Universitätsrat, wissenschaftlicher Beirat), 
auch die Besetzung und Kompetenzzuweisung sind sehr heterogen gestaltet. 

�� Hochschulräte sind nicht unumstritten, aber unentbehrlich: Das Konzept weitgehender Hochschulautonomie 
ist auf ein Kontrollorgan, das nicht mehrheitlich aus Mitgliedern der Hochschule besteht, angewiesen. Hoch-
schulräte legitimieren Entscheidungen der Hochschulen und stärken damit deren Eigenverantwortung. 

�� Damit Hochschulräte ihre Aufgaben erfüllen können, muss der Staat die rechtlichen Rahmenbedingungen 
adäquat ausgestalten. Die Hochschulen müssen den Hochschulrat als „kritischen Freund“ und als Gegenüber 
in entscheidenden Fragestellungen angemessen einbinden. Die Hochschulräte selbst müssen ihre Rollen-
wahrnehmung und -interpretation an mittlerweile identifizierten Erfolgsfaktoren orientieren.

Mathias Winde | Ulrich Müller

Hochschulräte in Deutschland –  
nicht unumstritten, aber unentbehrlich
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Einleitung 

Ein grundlegender Paradigmenwechsel führte seit den 1990er Jahren zu einschnei-
denden Veränderungen bei der Leitungsstruktur deutscher Hochschulen: Der Staat 
zog sich zunehmend auf Rechtsaufsicht und ergebnisbezogene Steuerung mittels 
Zielvereinbarungen und leistungsorientierter Mittelvergabe zurück. Hochschulsenate 
wurden in ihrer Entscheidungsmacht auf akademische Angelegenheiten begrenzt, 
Hochschulleitungen erhielten zusätzliche Kompetenzen. 

Diese Entwicklung in der Hochschulsteuerung wurde begleitet und befördert durch 
die Einführung von Hochschulräten. Deren bundesweite Einführung wurde 1998 
durch die vierte Novelle des Hochschulrahmengesetzes ermöglicht. Inzwischen sind 
Hochschulräte nahezu flächendeckend neben die traditionellen Leitungsinstanzen 
von Präsidium/Rektorat und Senat getreten: Mit Ausnahme Bremens sehen alle 
deutschen Länder Hochschulräte vor. 

In den meisten Ländern können Hochschulräte damit auf eine mehr als zehnjährige 
Geschichte zurückblicken. In der vorliegenden Analyse soll daher Bilanz gezogen 
werden: Wie haben sich Hochschulräte in Deutschland entwickelt? Haben sie sich 
im Steuerungsgefüge der Hochschulen bewährt? Welche Empfehlungen lassen sich 
für ihre zukünftige Ausgestaltung und Arbeitsweise aussprechen? 

Das erste Kapitel gibt einen konzentrierten Überblick über Ziele und Funktionen von 
Hochschulräten in Deutschland. Kapitel zwei erörtert Chancen, aber auch Grenzen 
der Arbeit von Hochschulräten. Im dritten Kapitel werden Empfehlungen für den 
gesetzlichen Rahmen und für die praktische Arbeit von Hochschulräten ausgespro-
chen.  

1. Ziele und Funktionen von Hochschulräten 

1.1 Ursprüngliche Ziele

Bei der Einführung von Hochschulräten spielten verschiedene Ziele eine Rolle:1 

 � Inspiriert vom Ansatz des New Public Management sollten Hochschulräte den 
Ministerien Möglichkeiten eröffnen, Hochschulen in die Autonomie zu entlassen, 
indem bisherige Kontroll- und Steuerungsaufgaben des Ministeriums von einem 
neuen Hochschulorgan übernommen werden. 

 � Hochschulen sollten von dem in Hochschulräten vorhandenen externen Manage-
mentwissen profitieren und ihre Verwaltungen professionalisieren. 

 � Hochschulräte sollten die Hochschulleitungen darin unterstützen, die strategische 
Gesamtverantwortung in der Hochschule wahrzunehmen.

 � Hochschulräte sollten externe Impulse in die Hochschulen bringen und dadurch zu 
einer Balance zwischen Autonomie und Eigenverantwortung der Hochschulen 
einerseits und der gesellschaftlichen Verantwortung von Hochschulen andererseits 
beitragen.

Strategische Beratung 
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1.2 Länderspezifische Ausgestaltung

Bei der Umsetzung gehen die Länder höchst unterschiedliche Wege. Es gibt nicht 
„das“ deutsche Modell eines Hochschulrates. Es existiert nicht einmal eine einheitli-
che Bezeichnung für das neugeschaffene Gremium: In den Hochschulgesetzen der 
Länder wird der Hochschulrat auch als „Kuratorium“, „Stiftungsrat“, „Aufsichtsrat“, 
„Universitätsrat“ oder „wissenschaftlicher Beirat“ bezeichnet. 

Tabelle 1:  
Unterschiedliche Bezeichnung in den Ländern

Bezeichnung Bundesland

Aufsichtsrat Baden-Württemberg (optionale Bezeichnung bei der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg; bis 2014 Regelbe-
zeichnung für alle Hochschulräte des Landes)

Hochschulrat Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Hol-
stein

Kuratorium Berlin, Sachsen-Anhalt 

Landeshochschulrat Brandenburg

Stiftungsrat Niedersachsen (für Stiftungshochschulen), Schleswig-Hol-
stein (für die Stiftungsuniversität zu Lübeck)  

Universitätsrat Baden-Württemberg (optionale Bezeichnung bei Universi-
täten), Saarland

Wissenschaftlicher 
Beirat

Saarland (Hochschule für Technik und Wirtschaft)

Der Zuständigkeitsbereich divergiert ebenfalls: Während in nahezu allen Ländern 
der Hochschulrat einer einzigen Hochschule zugewiesen ist, existiert in Brandenburg 
ein übergreifender Landeshochschulrat. (Der Universitätsrat in Schleswig-Holstein, 
ein hochschulübergreifendes Gremium der Universitäten Kiel, Lübeck und Flensburg, 
wurde dagegen 2013 durch hochschulbezogene Gremien ersetzt.) 

Uneinheitlich ist auch das Vorgehen bei der Besetzung der Hochschulräte: Während 
in manchen Ländern der Hochschulrat rein extern besetzt ist, sehen andere eine 
gemischte Besetzung (aus hochschulinternen und externen Mitgliedern) vor. Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württemberg überlassen den Hochschulen die Entschei-
dung zwischen einer rein externen bzw. gemischten Besetzung. In Bayern sind die 
zehn gewählten Mitglieder des Senats qua Amt auch Mitglied des Hochschulrats, der 
zudem zehn externe Persönlichkeiten umfasst.

Auch die Handlungsmöglichkeiten eines Hochschulrates, also die Rolle, Aufgaben 
und Kompetenzen, werden in den Landeshochschulgesetzen sehr unterschiedlich 
bestimmt. Grundsätzlich lassen sich drei Grundtypen unterscheiden:

 � Bei beratenden Hochschulräten ohne große Entscheidungsbefugnisse (etwa in 
Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt) liegt der Fokus auf strategischer 
Beratung und der Berücksichtigung gesellschaftlicher Impulse. 

Unterschiedliche Rah-
menkompetenzen

Unterschiedliche 
Umsetzungsformen 
der Hochschulräte  
in den einzelnen  
Bundesländern
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 � Hochschulräte mit ausdrücklichen Mitwirkungs- und Entscheidungskompetenzen 
(etwa in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie beim Stiftungsrat in 
Niedersachsen) üben eine klare Aufsichtsfunktion aus und verfügen über starke 
Einflussmöglichkeiten bei strategischen Entscheidungen.

 � Es existieren auch Mischformen: Zum Teil sind Hochschulräte grundsätzlich bera-
tend ausgerichtet, haben aber – wenig konsistent – gleichzeitig vereinzelte Kom-
petenzen, die sehr weitreichend sind. (So oblag es dem rheinland-pfälzischen 
Hochschulrat etwa von 2003 bis zur Neufassung des Hochschulgesetzes 2010, 
personenspezifisch, also bezogen auf jeweils einen Lehrenden, „Vorschläge zu 
Entscheidungen über die Gewährung von Leistungsbezügen […] zu unterbrei-
ten“).2 

Eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Ländermodelle ist derzeit nicht abseh-
bar. 

1.3 Grundfunktionen

Bei allen Unterschieden in der konkreten Ausgestaltung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen: Alles in allem werden dem Hochschulrat – in unterschiedlicher Aus-
prägung und Gewichtung – in der Regel drei grundlegende Funktionen zugedacht:3 
 
 � Strategische Beratung: Der Hochschulrat soll aus vielfältiger externer Perspektive 
seiner Mitglieder an der strategischen Entwicklung der Hochschule als Gesamtheit 
mitwirken. Dabei geht es v.a. um eine „Beratung der Hochschulleitung, dem Ein-
fordern einer Strategie und der Überprüfung der konsequenten Umsetzung dersel-
ben“.4  

 � Brücke in die Gesellschaft: Der Hochschulrat soll die Hochschule unterstützen, 
ihre Verantwortung in der und für die Gesellschaft wahrzunehmen. Dies geschieht 
auf Basis der externen Expertise und des Erfahrungshintergrundes der im Hoch-
schulrat versammelten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft. 

 � Aufsicht: Der Hochschulrat soll gegenüber dem Präsidium/Rektorat ehemals beim 
Staat verortete Aufsichtsfunktionen übernehmen. Hierunter fallen etwa die Mitwir-
kung bei der Wahl der Hochschulleitung oder Funktionen im Bereich der Finanz-
kontrolle. 

Mit diesem Funktionsspektrum nimmt der Hochschulrat eine zentrale Rolle für die 
Entwicklung und Steuerung der jeweiligen Hochschule ein. 

2. Der Hochschulrat als Steuerungsorgan: Chancen und Grenzen 

Mit der Einführung von Hochschulräten hat die Wissenschaftspolitik einen bewuss-
ten Bruch vollzogen: Hochschulen werden seitdem nicht mehr nur unmittelbar 
durch die Interaktion der Hochschule mit dem verantwortlichen Ministerium gesteu-
ert. Hinzugetreten ist mit dem Hochschulrat ein kleines Gremium mit Personen aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die ehrenamtlich die Hochschule bera-
ten, beaufsichtigen und über strategische Fragen mitentscheiden. Hat sich die Etab-
lierung dieses dritten Akteurs in der Hochschulsteuerung bewährt? Haben die Kriti-
ker Recht, welche enge Grenzen für die Funktionsfähigkeit von Hochschulräten im 
Steuerungssystem sehen? Oder überwiegen die Chancen für Wissenschaft und 
Hochschulen?

Strategische Arbeit 
mit externer Expertise

Hochschulrat als 
neuer Akteur in der 
Hochschullandschaft
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2.1 Grenzen 

Die praktischen Erfahrungen mit Hochschulräten ebenso wie ihre grundsätzliche 
Konstruktion haben in den vergangenen Jahren immer wieder für kritische Diskussi-
onen gesorgt.5 Dabei lassen sich – leicht zu widerlegende Mythen außen vor gelas-
sen – vor allem drei valide Punkte identifizieren, welche die Grenzen des Akteurs 
Hochschulrat aufzeigen: erstens die eingeschränkte gesellschaftliche Repräsentation 
durch Hochschulräte, zweitens die zunehmend komplexe Akteurskonstellation in der 
Hochschulsteuerung und drittens eine zum Teil mangelhafte Passung der den Hoch-
schulräten zugeordneten Aufgaben. 

Gesellschaftliche Repräsentation

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Zusammensetzung von Hochschulräten 
die Gesellschaft bzw. gesellschaftliche Hauptströmungen nur ansatzweise repräsen-
tiert. Oft als „Brücke in die Gesellschaft“ tituliert, rekrutieren sich Hochschulräte in 
weit überwiegendem Maße aus zwei Gruppen: aus Wissenschaftlern und aus Unter-
nehmensvertretern, wobei die Gruppe der Personen aus der Wissenschaft über-
wiegt. Vertreter von Kirchen, Stiftungen, Medien, Gewerkschaften, öffentlicher Ver-
waltung oder Non-Profit-Organisationen werden selten in Hochschulräte berufen.6 

Die Besetzung der Hochschulräte lässt deshalb vor allem eine Schlussfolgerung zu: 
Hochschulräte dienen in den Hochschulen in erster Linie der Pflege, Formalisierung 
und Intensivierung des Netzwerks, das sie ohnehin bereits in Forschung, Lehre und 
Transfer geknüpft haben. Zwar setzen Hochschulen in der Regel auf Persönlichkeiten, 
die eine wohlwollend-kritische Begleitung der Hochschule erwarten lassen, diese 
werden aber im Wesentlichen aus anderen Wissenschafts- und Forschungsorganisa-
tionen sowie aus in der Hochschulregion ansässigen Unternehmen rekrutiert. 

Dieser auf individuelle Expertinnen und Experten (aus vertrauten Institutionen) set-
zende Ansatz ist nachvollziehbar, da die Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit von 
Hochschulräten höchst gefährdet wäre, wenn diese die Vielfalt gesellschaftlicher 
Interessengruppen abbilden müssten und entsprechend nach vorgegebenen Propor-
zen zusammengestellt würden. „Gesetzliche Proporzvorgaben führen zwangsläufig 
zu Rollenkonflikten und Fraktionierungen, die die Debatten im Hochschulrat unnötig 
politisieren und lähmen“ würden; „Auftrag aller Hochschulratsmitglieder ist es, die 
Hochschule als Ganzes mit ihrer persönlichen Expertise bei der Verwirklichung ihres 
Profils und der Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben zu unterstützen.“7 Das 
Engagement der Hochschulratsmitglieder sollte sich immer am Gesamtinteresse der 
spezifischen Hochschule orientieren und nicht am partikularen Interesse der „ent-
sendenden“ gesellschaftlichen Interessengruppe. 

Bei der Diskussion über Hochschulräte sollten in Bezug auf ihre gesellschaftliche 
Funktion und Repräsentation realistische Erwartungen formuliert werden. Hoch-
schulräte sollen nicht die systematische Einflussnahme von traditionellen gesell-
schaftlichen Vertretern wie Kirchen, Gewerkschaften, Parteien etc. auf die Hoch-
schulpolitik sichern, womöglich über spezifische „Sitze“ und „Vertretungen“ der 
einzelnen Interessengruppen analog der Arbeitsweise von Rundfunkräten. Hoch-
schulräte übernehmen stattdessen die wichtige Funktion, Sachverstand, Ideen und 
Kontakte von unterschiedlichen Stakeholdern von Hochschulen für die eigene Insti-
tution nutzbar zu machen. 

Stakeholder aus dem 
Bereich der Wissen-
schaft und der Wirt-
schaft

In der Kritik: gesell-
schaftliche Repräsen-
tation und Aufgaben-
zuordnung
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Komplexe Akteurskonstellation 

Durch Hochschulräte ist ein neuer Akteur an Hochschulen in Erscheinung getreten, 
der die Steuerung von Hochschulen zunächst einmal komplexer gemacht hat. Kom-
petenzen und Entscheidungsrechte wurden von Senaten und Ministerien auf Hoch-
schulleitungen und -räte verlagert. In die Leitungs- und Entscheidungsstrukturen 
und -prozesse musste – auch auf Kosten der Senate – ein neuer Akteur integriert 
werden, der bezüglich der Interpretation seiner Rolle einen großen Spielraum zuge-
wiesen bekommen hatte. Diese Konstellation ließ auch neue Frontstellungen zu: 
nicht selten zwischen Senat und Hochschulrat, teilweise zwischen Hochschulleitung 
und Hochschulrat, manchmal sogar zwischen Ministerium und Hochschulrat. 

Welche Rechte Hochschulräte in diesem Steuerungskonstrukt behalten sollten, wur-
de mitunter vor Gericht ausgefochten. Dabei wurden die Senate v.a. durch ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts wieder gestärkt: Das Selbstbestimmungsrecht der 
Wissenschaft macht es notwendig, dass Senate bei der Wahl der Hochschulleitung 
zumindest die gleichen Rechte besitzen wie Hochschulräte.8 

Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen, darüber nachzudenken, wie die 
Zusammenarbeit der Hochschulgremien untereinander sowie der Hochschulräte mit 
der Politik austariert werden kann. Es ist nicht angebracht, so viel Kompetenzen wie 
möglich auf Hochschulräte zu verlagern, sondern vielmehr die richtigen Kompeten-
zen in der richtigen Abgrenzung zu den anderen Akteuren. Die Hochschulräte sind 
gefordert, einen Arbeitsmodus zu finden, der die anderen relevanten Akteure hin-
reichend wahrnimmt und integriert. Dies gilt auch in Bezug auf die politischen Ent-
scheidungsträger. 

Anspruchsvolles Aufgabenbündel

Hochschulräte stehen in der Praxis immer wieder vor komplexen hochschulpoliti-
schen Fragestellungen und Entscheidungsnotwendigkeiten, für die sie nicht in 
jedem Fall die notwendigen Kompetenzen in ihren Reihen besitzen können bzw. für 
welche die Arbeitsweise eines Hochschulrates nur bedingt geeignet ist. Das Aufga-
benspektrum eines Hochschulrates reicht im Kern von der Wahl der Hochschullei-
tung über die Zustimmung zur Hochschulentwicklungsplanung bis hin zur Kontrolle 
der Finanzen. Bei vielen Hochschulräten kommen weitere Aufgaben hinzu, beispiels-
weise die Zustimmung zur Denomination und Berufung von Professoren, die Ein-
richtung oder Aufhebung von Studiengängen oder die Begleitung von Hochschul-
bauprojekten. 

Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben bedarf es einer Mischung an hochschulinter-
nen Hintergrundkenntnissen, Erfahrung in Management- und Führungsprozessen, 
Kenntnisse der hochschulrechtlichen Rahmenbedingungen, der wissenschaftspoliti-
schen Zusammenhänge und der regionalen Voraussetzungen. Nicht jeder Hoch-
schulrat kann durch seine Zusammensetzung all diese Kompetenzen in sich verei-
nen. Hinzu kommt, dass der Hochschulrat sein anspruchsvolles Aufgabenbündel im 
Ehrenamt wahrnimmt. Ihm steht kein Unterstützungsstab zur Verfügung und er tritt 
im Durchschnitt nur rund vier Mal im Jahr zusammen. Für den Erfolg der Hoch-
schulratsarbeit erscheint es unerlässlich, Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeits-
weisen von Hochschulräten so klug auszutarieren, dass sie ihre Funktionen ebenso 
sachlich fundiert wie administrativ angemessen wahrnehmen können. Das Hinzuzie-
hen von Sachverstand aus der Hochschule selbst und von außerhalb der Hochschule 
ist für eine gelungene Hochschulratsarbeit ebenso notwendig.

Zusammenspiel der 
Gremien nicht immer 
reibungsfrei
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Zuweisung von Kom-
petenzen an Gremien 
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nellen Hochschulrats-
arbeit
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2.2 Chancen 

Hochschulräte können also nur teilweise als Brücke in die Gesellschaft dienen, sie 
machen das Steuerungssystem von Hochschulen komplexer und sie verfügen als 
externe Ehrenamtliche nur über begrenztes Insiderwissen und eingeschränkte Res-
sourcen. Was können sie unter diesen Umständen für Hochschulen leisten? 

Den Grenzen der Arbeit von Hochschulräten steht eine Reihe von Vorteilen gegen-
über, die Hochschulräte zu einem sinnvollen und unentbehrlichen Instrument für die 
Steuerung von Hochschulen machen. In einem Positionspapier haben Hochschul-
ratsvorsitzende die Chancen ihrer Arbeit mit der Autonomie von Hochschulen ver-
bunden: „Der Erfolg der Hochschulautonomie und der Erfolg autonomer Hochschu-
len sind […] eng verknüpft mit der Existenz, der sinnvollen Konzeption und einer 
erfolgreichen Arbeit der Hochschulräte,“ denn „die Übertragung von Budget- und 
Personalautonomie sowie Planungs- und ministeriellen Fachaufsichtsfunktionen auf 
die Hochschulen erfordert ein Kontrollorgan der Hochschule, das nicht mehrheitlich 
aus Mitgliedern der Hochschule besteht. Mit von Partikularinteressen unabhängigem 
Blick können Hochschulräte die Eigenverantwortung, Strategieorientierung und Ent-
scheidungsfähigkeit der Hochschulen nach innen wie außen unterstützen. Als Kont-
rollorgan sind sie erforderlich, um Finanzen und Risiken zu kontrollieren und damit 
im Ergebnis auch autonome Entscheidungen der Hochschulen zu legitimieren.“9

Im Kern liegen die Chancen von Hochschulräten in der Ermöglichung, Legitimation 
und Absicherung eines neuen Steuerungssystems, das mehr Verantwortung vom 
Staat auf die Hochschule und die im Hochschulrat versammelten Stakeholder einer 
Hochschule überträgt. Die Vorzüge einer solchen staatsferneren Governance mit 
Hilfe von Hochschulräten lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen. 

Stärkung der institutionellen Eigenverantwortung 

Hochschulen sind mit ihren klassischen Gremienstrukturen nur bedingt autonomie-
fähig. Sie besitzen ohne Hochschulrat kein System der Checks and Balances, das 
durch einen externen Akteur reguliert wird. Der Staat, der als externes Kontrollorgan 
fungiert, kann sich ohne die Übertragung von Kontroll- und Mitbestimmungsrechten 
auf ein hochschulextern besetzes Gremium nicht aus der Hochschulsteuerung zurück-
ziehen. Der scheinbare Nachteil, als ehrenamtliches Organ nicht sehr tief in die 
Steuerung eingreifen zu können, ist tatsächlich ein Vorteil des Hochschulrates: Das 
externe Gremium muss schon von seiner Konstitution her das operative Geschäft der 
Hochschulleitung überlassen und sich auf strategische und kontrollierende Aufga-
ben beschränken. Operative Aufgaben, die früher beim Ministerium lagen, können 
dadurch von der Hochschulleitung wahrgenommen werden. Als ein Organ der Hoch-
schule, dessen Mitglieder von der Hochschule (mit-) bestimmt  und auf ihre spezifi-
schen Erfordernisse hin berufen werden, übt ein Hochschulrat übergeordnete staatli-
che Funktionen unabhängiger, wissenschafts- und hochschulnäher aus.

Gewährleistung einer Gesamtperspektive

Als mehrheitlich mit externen Mitgliedern besetztes Organ verfolgt der Hochschulrat 
keine hochschulinternen Teilinteressen. Er bildet somit ein Gegengewicht zum 
innerhochschulischen Proporzdenken und erleichtert es Hochschulen dadurch, auch 
konfliktbeladene strategische Entscheidungen aus Sicht der Gesamtinstitution zu 
treffen. Dies ist insbesondere wichtig in Hinblick auf die Wahl der Hochschulleitung, 
die nicht in erster Linie den einzelnen Partikularinteressen in einer Hochschule ver-
pflichtet sein darf, und bei der langfristigen Entwicklungsplanung der Hochschule. 

Hochschulräte als 
zentrales Gremium 
der neuen Hochschul-
steuerung 

Hochschulräte dienen 
der Förderung der 
Hochschulautonomie

Ermöglichung eines 
erweiterten Blickwin-
kels
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Legitimation und Kontrolle

Hochschulen und Wissenschaftler verdienen grundsätzlich das Vertrauen der Gesell-
schaft. Hochschulräte tragen ihren Teil dazu bei, dieses Vertrauen zu rechtfertigen 
und zu sichern. Dazu gehört beispielsweise, das Erreichen institutioneller Ziele zu 
überprüfen, Anreizsysteme für gute Leistungen zu fördern und das Finanzcontrolling 
im Blick zu behalten. Hochschulräte leisten auch einen Beitrag, um Günstlingswirt-
schaft in der Wissenschaft vorzubeugen. Hochschulen profitieren bei einer von 
Hochschulräten ausgeübten Kontrollfunktion von den aus verschiedenen Bereichen 
stammenden Kenntnissen der Hochschulratsmitglieder. Erfahrungen aus dem 
Management und der Aufsicht von Unternehmen geben ebenso wie Erfahrungen 
beispielsweise aus anderen Wissenschaftseinrichtungen neue Impulse für die Pro-
fessionalisierung des Wissenschaftsmanagements.  

Strategieberatung

Besonders in einem Bereich spielen Hochschulräte ihre Stärke aus: in der Strategie-
beratung. Hochschulräte rekrutieren sich vielfach aus den direkten Stakeholdern 
einer Hochschule: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus kooperierenden 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder Professorinnen 
und Professoren der für die Hochschule wichtigen Disziplinen, Unternehmensvertre-
terinnen und -vertreter von wichtigen Arbeitgebern vor Ort oder von relevanten 
Forschungspartnern, Vertreter aus dem politischen Raum, sowohl aus der Region 
wie auf Länder- bzw. Bundesebene. Für die Entwicklung der Hochschulstrategie sind 
so zusammengesetzte Hochschulräte ein wichtiger Resonanzraum. Sie bieten die 
Möglichkeit, die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz und langfristige 
Perspektive von Schwerpunktsetzungen in Forschung, Lehre und Transfer zu reflek-
tieren. Mehr noch, sie bringen die Perspektive und die Impulse aus dem jeweiligen 
Stakeholder-Bereich in die Diskussion ein. Dabei ist es allerdings wichtig, dass sich 
Hochschulräte nicht ihrerseits als Interessenvertreter ihrer Herkunftsinstitution ver-
stehen. Die im Hochschulrat vertretenen Personen werden als Individuen berufen 
und sollen ihren Außenblick gezielt einsetzen und in den hochschulinternen Diskus-
sionen den gedanklichen Horizont weiten.

Nutzung von Netzwerken

Schließlich gewinnen Hochschulen mit den ihnen verbundenen Hochschulräten 
wichtige Fürsprecher in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hoch-
schulratsmitglieder verstehen sich häufig als Botschafter für ihre Hochschule und 
setzen sich in ihren Netzwerken für sie ein: Hochschulräte aus der Wissenschaft 
können von Fall zu Fall ihre Kontakte beispielsweise für gezielte Berufungen von 
hochkarätigen Professoren oder für gemeinsame Projekte von unterschiedlichen 
Wissenschaftseinrichtungen einbringen, Unternehmensvertreter können Door Opener 
und Fürsprecher in Unternehmensnetzwerken sein, Politikveteranen können ihre 
Verbindungen zu politischen Entscheidungsträgern zugunsten der Hochschule ein-
setzen. Hochschulen steht mit Hochschulräten nicht nur einen Personenkreis zur 
Verfügung, der seine Vorstellungen in die Hochschule hineinträgt, sondern der auch 
die Anliegen der Hochschule umgekehrt in die entsprechenden Netzwerke nach 
außen trägt. 

Ob die Chancen, die Hochschulräten innewohnen, tatsächlich realisiert werden kön-
nen, hängt entscheidend von der Konstruktion und der Arbeitsweise von Hochschul-
räten ab. Dazu werden im folgenden Kapitel Empfehlungen formuliert.

Checks and Balances

Erfolgreiche Strate-
gieberatung durch 
Stakeholder

Neue Kontakte durch 
den Hochschulrat
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3. Handlungsempfehlungen

Welche Kompetenzen sollten Hochschulräte besitzen, wie sollten sie arbeiten? Der 
Nutzen eines Hochschulrats ist nicht garantiert. Nicht in jedem Fall entwickelt er 
sich zum geschätzten und loyalen Dialogpartner, nicht automatisch erweist er sich 
als ein kompetentes Gegenüber, das als „kritischer Freund“ durch Fragen und Anre-
gungen für hilfreichen Legitimationszwang und wohltuende Perspektivenerweiterung 
sorgt. Hochschulräte können Rektorate nach innen und außen unterstützen, sie 
können ein Impulsgeber sein. Sie können aber auch durch mangelndes Verständnis 
für ihre Rolle oder mangelndes Wissen um den hochschulischen, wissenschaftlichen 
oder politischen Kontext einen Störfaktor darstellen und die Arbeit der Hochschullei-
tung eher behindern.

Ein Hochschulrat richtet mehr Schaden als Nutzen an, wenn man ihn falsch konstru-
iert, mit den falschen Aufgaben betraut oder unpassend besetzt. Zum Gewinn für 
die Hochschulen wird er, wenn seine Rolle sinnvoll definiert ist, wenn kundige und 
engagierte Externe sich auf ein konstruktiv-kritisches Miteinander mit Hochschullei-
tung und Senat einlassen, wenn in adäquate Kommunikation investiert wird und 
wenn die Arbeitsstrukturen adäquat gestaltet sind. 

Viele Hochschulräte arbeiten in Deutschland professionell und wirksam für den 
Erfolg ihrer Hochschule. Drei Akteursgruppen stellen die Weichen dafür, dass Hoch-
schulräte ihre Aufgaben nutzbringend erfüllen können:10  

 � der Staat mit den länderseitig vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen, 

 � die Hochschulen durch das Management und das Zusammenspiel, v.a. zwischen 
Leitung und Hochschulrat und

 � die Hochschulräte selbst durch ihre Rollenwahrnehmung und -interpretation  
(der Gesetzesrahmen lässt da gehörigen Spielraum).

3.1 Handlungsempfehlungen für den Staat

Aufgaben von Hochschulräten

 � Die Länder sollten konsequent auf hochschulspezifische Hochschulrats-Modelle 
setzen, da nur so eine Identifikation mit der einzelnen Hochschule stattfindet. 
Landespolitische Beratungsgremien sollten, um Interessenkonflikte auszuschlie-
ßen, „auf ihre politikberatende Funktion beschränkt werden und auch von der 
Bezeichnung her klar von Hochschulräten abgegrenzt werden“.11

 � Die Länder sollten den Schwerpunkt der Aufgaben von Hochschulräten ausdrück-
lich erstens im strategischen Bereich (Beratung der Hochschulleitung, Einfordern 
einer Strategie und Überprüfung der konsequenten Umsetzung derselben) und 
zweitens in der Kontrolle der Hochschule bestimmen.12 Insgesamt sollten die Rol-
len und Kompetenzen von Hochschulleitung, Hochschulrat und Senat möglichst 
klar voneinander abgegrenzt und komplementär gestaltet werden. Strategische 
Aufgaben sollten dem Hochschulrat, operative der Hochschulleitung und eher 
legislative dem Senat zugewiesen werden. Doppelzuständigkeiten sollten vermie-
den werden. 

Erfolgsfaktoren für 
den Hochschulrat als 
kritischer Freund 

Hochschulräte durch-
gehend hochschulbe-
zogen installieren

Zuständigkeiten ein-
deutig zuweisen



ANALYSEN & ARGUMENTE  |  NOVEMBER 2016 |  AUSGABE 225 | 10

 � Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ist ein Hochschulrat auf zentrale Befugnisse 
angewiesen. Unentbehrlich sind dabei die folgenden: die Zustimmung zur Strate-
gie- und Entwicklungsplanung (inkl. Profilbildung) der Hochschule, die Zustim-
mung zur mehrjährigen Finanzplanung, die Zustimmung zum Entwurf der Zielver-
einbarungen zwischen Hochschule und Ministerium und die Mitwirkung bei der 
Wahl der Hochschulleitung (es empfiehlt sich eine doppelte Legitimation der 
Hochschulleitung durch Senat und Hochschulrat, möglichst durch eine gemeinsa-
me Findungskommission vorbereitet).

 � Wenn die strategische Beratung in Bezug auf bedeutsame Weichenstellungen den 
wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkt von Hochschulräten darstellt, sollten die Län-
der konsequent darauf verzichten, dem Hochschulrat operative Aufgaben zuzu-
weisen, die – etwa im Bereich der Finanzaufsicht oder des Personalwesens – die 
Fachkompetenz und zeitliche Kapazität von Hochschulratsmitgliedern überfordern 
können. Während etwa die allgemeine Berufungspolitik (also etwa die Gestaltung 
des allgemeinen Berufungsprozesses und in manchen Hochschulen die Stellenfrei-
gaben) durchaus ein Thema des Hochschulrats sein sollte, sollten Ausschreibun-
gen und Berufungen von Professoren von der Hochschulleitung bzw. den zuständi-
gen Hochschulgremien entschieden werden.

Zusammensetzung von Hochschulräten

 � In den Landesgesetzen sollte den Hochschulen bei der Besetzung der Hochschul-
räte größtmögliche Freiheit gewährt werden. Es sollte ihnen möglich sein, ihren 
Hochschulrat zum Hochschulprofil passend zu besetzen. Hochschulratsmitglieder 
sollten aber grundsätzlich in einem transparenten Verfahren ausgewählt werden 
und doppelt legitimiert (durch die Hochschule und den Staat) sein. Idealerweise 
besitzt die Hochschule ein Vorschlagsrecht, um eine hohe Identifikation und Pass-
genauigkeit der Besetzung sicherzustellen. Die Berufung sollte durch den Staat 
erfolgen, etwa durch das zuständige Wissenschaftsministerium, da ein Hochschul-
rat zwar zu Recht Organ der Hochschule ist, aber Aufgaben des Staates übernom-
men hat und auch Interessen der Gesellschaft vertritt.13 Das Ministerium sollte 
nur in Fällen besonders problematischer Konstellation die Berufung verweigern.

 � Hochschulgesetze sollten als Ultima Ratio die Möglichkeit zur Abberufung von 
Hochschulratsmitgliedern, die ihre Aufgabe nicht adäquat wahrnehmen oder aus 
anderen Gründen zu einer Belastung geworden sind, vorsehen. Das Verfahren der 
Abberufung sollte analog zu dem Berufungsverfahren gestaltet werden, also etwa 
durch einen gemeinsamen Beschluss von Hochschulleitung und Senat.

Arbeitsweise von Hochschulräten

 � Ein regelmäßiger Gedankenaustausch des verantwortlichen Ministers / der verant-
wortlichen Ministerin mit den Hochschulräten des Landes, vertreten durch deren 
Vorsitzenden, ist sowohl für die Hochschulräte (aktuelle Informationen über politi-
sche Strategien, Vorhaben und Schwerpunktsetzungen) als auch für die ministeri-
elle Seite (Feedback zu landesweiten politischen Entscheidungen) hilfreich. Unbe-
nommen bleibt bei der Nutzung der versammelten Expertise der Vorsitzenden, 
dass die Hochschulen ausschließlich durch deren Leitung vertreten werden. 

Überforderung ver-
meiden

Hochschulräte an 
geeigneter Stelle ein-
beziehen

Hochschulratsmitglie-
der durch die Hoch-
schulen auswählen 
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Hochschulräte mit 
relevanten Kompeten-
zen ausstatten
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3.2 Handlungsempfehlungen für Hochschulen

Aufgaben von Hochschulräten

 � Hochschulen sollten die Rollenerwartung an den Hochschulrat identifizieren, expli-
zieren und mit den Rollendefinitionen der übrigen Organe und Gremien abstim-
men. Im Verhältnis zwischen dem zentralen Selbstverwaltungsgremium der Hoch-
schule, dem Senat, und dem strategischen Leitungsorgan Hochschulrat lassen 
sich Konflikte bisweilen nicht vermeiden. Hochschulleitungen sollten Hochschulrä-
te und Senate animieren, im hochschulinternen Gesamtgefüge die Rollen im 
Zusammenspiel komplementär zu gestalten und konstruktive, kooperationsorien-
tierte Rollenmodelle zu entwickeln. 

Zusammensetzung von Hochschulräten

 � Die Landesgesetze definieren kaum Mindestanforderungen für externe Hoch-
schulratsmitglieder. Der Nutzen eines Hochschulrats steht und fällt allerdings mit 
der adäquaten personellen Besetzung. Die Hochschule sollte daher darauf ach-
ten, dass alle Hochschulräte gewisse Grundanforderungen erfüllen. Hochschulrats-
mitglieder sollten mit dem „System Hochschule“ vertraut sein, also eine Aufge-
schlossenheit gegenüber der Logik und inneren Dynamik der Hochschulwelt 
sowie eine Leidenschaft für Wissenschaft erkennen lassen. Sie sollten eine 
gewisse Reputation erarbeitet haben, die für die Hochschule genutzt werden 
kann. Dabei sollten sie immer der Hochschule als Ganzes – nicht bestimmten 
Interessen – verpflichtet sein, also eine innere Unabhängigkeit aufweisen. Neben 
strategischem Denkvermögen sollten sie auch über ein ausreichendes Zeitbudget, 
Dialogbereitschaft und Teamfähigkeit sowie Vernetzungs- und Beratungskompe-
tenz verfügen. 

 � Neben hochschulübergreifend einheitlichen Grundanforderungen sollten anhand 
des Leitbildes und des gesellschaftlichen Auftrags weitere hochschulspezifische 
Auswahlkriterien erarbeitet, gewichtet und berücksichtigt werden. Hier gilt es, den 
gesetzlichen Rahmen, offizielle und inoffizielle Aufgaben des Hochschulrates sowie 
das Profil und die Ambitionen der Hochschule in den Blick zu nehmen. Nur so lässt 
sich eine Passgenauigkeit zwischen den Hochschulratsmitgliedern und den fachli-
chen / strategischen Schwerpunktsetzungen der Hochschule sicherstellen. 

 � Nicht jedes Hochschulratsmitglied kann und muss in allen Bereichen gleicherma-
ßen bewandert sein. Im Hochschulrat insgesamt müssen allerdings bestimmte 
Kompetenzen abgedeckt sein; daher ist dort ein Perspektiven-Mix entscheidend. 
Hochschulräte sind Teamplayer und keine Einzelkämpfer. Damit verschiedene 
(Fach-)Kompetenzen und Binnenrollen abgedeckt werden können, sollten zumin-
dest einzelne Hochschulratsmitglieder über längere Führungserfahrung, juristische 
Kenntnisse oder solide Kenntnisse in Bilanzkunde und Rechnungslegung verfügen; 
ggf. auch über eine internationale Perspektive bzw. regionale Verankerung.

 � Das Engagement und Vorgehen des Vorsitzes prägt wesentlich die Funktion und 
den Wirkungsgrad des Hochschulrates. Der oder die Vorsitzende hat insbesondere 
die Aufgabe und Funktion, über die Gestaltung der Tagesordnung (in Abstimmung 
mit der Hochschulleitung) die thematischen Prioritäten festzusetzen, über eine 
konzentrierte Sitzungsleitung eine zielgerichtete Diskussion sicherzustellen, zwi-
schen den Sitzungen weitere formelle und informelle Kontakte zu relevanten inter-
nen und externen Akteuren zu pflegen und als Ansprechpartner(in) für Anliegen, 
die aus der Hochschule oder von außen an den Hochschulrat herangetragen wer-
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den, zur Verfügung zu stehen. Daher gelten für den Vorsitz erhöhte Anforderun-
gen für die Auswahl (Renommee,  Fachnähe, Repräsentationsfähigkeit, Zeitbud-
get14 und Verfügbarkeit, Leitungserfahrung sowie Vermittlungs- und 
Diskursfähigkeit), so dass gezielt potenzielle Leitungspersönlichkeiten angefragt 
werden sollten.15

Arbeitsweise von Hochschulräten

 � Die Hochschulleitung hat einen immensen Informationsvorsprung gegenüber den 
externen Hochschulratsmitgliedern. Sie ist daher in der Pflicht, strategische Wei-
chenstellungen rechtzeitig im Hochschulrat zur Diskussion zu stellen und den 
Hochschulrat bei allen grundlegenden organisatorischen und wirtschaftlichen Fra-
gen rechtzeitig einzubinden – also in allen entscheidenden Fragestellungen proak-
tiv den konstruktiv-kritischen Austausch mit dem Hochschulrat zu suchen. 

 � Regelmäßige Kommunikation auf persönlicher Basis zwischen Hochschulleitung 
und Hochschulratsvorsitz stellt die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
dar. Viele Hochschulleitungen haben gute Erfahrungen damit gemacht, in einem 
jour fixe aktuelle Themen mit der/dem Vorsitzenden des Hochschulrates zu 
besprechen, die Themen der kommenden Sitzung mit ihm / ihr gemeinsam vorzu-
bereiten oder immer wieder einmal informelle Begegnungen mit ihm / ihr einzu-
planen. 

 � Wenn neue Mitglieder zum Hochschulrat stoßen, sollte die Hochschule sie zu 
Beginn ihrer Tätigkeit unaufgefordert mit Grundinformationen (Hochschulspezifi-
ka, relevante gesetzliche Regelungen, Steuerungsmodelle, Ansprechpartner, 
Organigramm, wesentliche bisherige Beschlüsse) versorgen.

 � Hochschulen tragen zu einer effizienten Sitzungsgestaltung bei, wenn vorgelegte 
Unterlagen schlüssig gebündelt und komprimiert konzipiert, also auf das Wesentli-
che reduziert sind. Umfangreiche Vorlagen sollten in einem vorangestellten 
Management Summary zusammengefasst werden. Sitzungsunterlagen sollten 
möglichst aussagekräftig gestaltet sein (etwa über einen Einsatz von standardi-
sierten Kennzahlen, die über Vergleichswerten eine Einordnung ermöglichen). 
Stärken und Schwächen der Hochschule bzw. ihrer Performance sollten (etwa in 
Form einer SWOT-Analyse) ausgewogen berücksichtigt werden – es hilft nieman-
dem, dem Hochschulrat eine heile Welt vorzugaukeln. Alle Papiere sollten ent-
scheidungsreif aufbereitet sein, für jede Vorlage sollte der konkrete Entschei-
dungsbedarf (Stellungnahme, Beschluss, Kenntnisnahme etc.) benannt werden. 
Nicht zuletzt sollten alle Dokumente rechtzeitig versandt werden, um den Hoch-
schulratsmitgliedern eine angemessene Vorbereitung zu ermöglichen. 

 � Hochschulräte sollten durch eine ihnen zugeordnete Geschäftsstelle (ggf. in Teil-
zeit) oder durch die Mitnutzungsmöglichkeit der Hochschulverwaltung administra-
tive Unterstützung erfahren. Dabei ggf. entstehende Loyalitätskonflikte sollten 
von vornherein bedacht werden. 

 � Die Ehrenamtlichkeit der Tätigkeit von Hochschulräten konfligiert, besonders, 
wenn sie in Hochschulräten sitzen, die nicht bloß beraten, sondern auch (mit)ent-
scheiden, rechtlich mit den zumeist weit reichenden Kompetenzen der Hochschul-
räte. Hochschulen sollten sicherstellen, dass entsprechender individueller Versi-
cherungsschutz (Directors and Officers Liability – D&O-Versicherung) besteht. Sie 
sollten auch die entsprechenden Versicherungsbeiträge übernehmen.
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3.3 Handlungsempfehlungen für Hochschulräte

Aufgaben von Hochschulräten

 � Formal gibt der gesetzliche Rahmen die Kompetenzen des Hochschulrates vor. Die-
ser lässt Hochschulräten jedoch große Gestaltungsspielräume für hochschulspezifi-
sche Regelungen und individuelle Praxis. Auch informelle Räume sollten bewusst 
ausgestaltet werden. Manch ein Hochschulrat hat auf dem Papier zwar weitreichen-
de Kompetenzen, nutzt aber in der Praxis seine Rechte nicht auf eine für die Hoch-
schule hilfreiche Art. Manch anderer Hochschulrat hat auf dem Papier vielleicht 
nicht viel zu sagen, wird aber seitens der Hochschule als Ratgeber dennoch sehr 
geschätzt, eingebunden und ernst genommen, da er konstruktiv-kritisch Argu-
mente aus der Außensicht einbringt und abwägt.

 � Da die Wahrnehmung der Aufgaben variabel auslegbar ist und der Gesetzgeber 
faktisch den Hochschulräten weitgehend die Rollendefinition selbst überlässt, soll-
ten Hochschulräte die grundsätzliche Ausrichtung ihrer gemeinsamen Tätigkeit 
reflektieren und explizit vereinbaren. Insbesondere in (Neu-)Konstituierungspha-
sen oder auch zur Hälfte eines Berufungszeitraumes eines Hochschulrates bietet 
sich z.B. eine Klausurtagung oder eine thematisch vorrangig der Selbstvergewis-
serung über die eigene Rolle gewidmete Sitzung an. Ein klares Selbstverständnis 
bildet die Grundlage für die eigene Arbeitsgestaltung sowie für eine produktive 
Zusammenarbeit mit den anderen Leitungsinstanzen der Hochschule. 

Zusammensetzung von Hochschulräten

 � Um den Erfahrungshintergrund der Hochschulratsmitglieder adäquat aufzugreifen 
und eine den Vorsitz entlastende Aufgabenverteilung vorzunehmen, kann es sinn-
voll sein, innerhalb des Hochschulrates einzelnen Mitgliedern kompetenzorientiert 
bestimmte Rollen oder Aufgaben (etwa Hauptverantwortung für bestimmte The-
men und Beziehungen oder die Zuständigkeit für den Wirtschafts- und Finanzaus-
schuss) zuzuweisen. 

 � Eine Beteiligung des Hochschulrates an Nachbesetzungen/Neubesetzungen des 
Hochschulrats ist nur in wenigen Ländern gesetzlich vorgesehen. Formell haben 
Hochschulräte bei der Frage der Besetzung also meist einen geringen Einfluss. 
Gemeinsam mit der Hochschulleitung sollte aber der / die Vorsitzende vor dem 
Hintergrund der Aufgaben des Hochschulrats die existierende Kompetenzabde-
ckung reflektieren und eventuelle Lücken identifizieren. 

 � Nicht alle denkbaren und wünschenswerten Kompetenzen können unmittelbar 
durch Hochschulratsmitglieder abgedeckt werden. Bei entsprechenden Diskussio-
nen und Prozessen sollte sich ein Hochschulrat auch externer Dienstleister und 
Berater bedienen. Der Zukauf hochschulexterner Ressourcen (zum Beispiel zu 
Rechtsfragen, Finanzaufsicht, Wirtschaftsprüfung) ist je nach Aufgaben- und Fra-
gestellung unumgänglich, erfordert jedoch auch verfügbares Budget durch den 
Haushalt der Hochschule.
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Arbeitsweise von Hochschulräten

 � Die Arbeit eines Hochschulrates gleicht, wenn sie erfolgreich ist, durchgehend 
einem Balanceakt: Er muss einerseits der Hochschulleitung öffentlich den Rücken 
stärken, sollte aber andererseits nicht in den Ruf kommen, nur ihr verlängerter 
Arm zu sein. Er muss Kritikfähigkeit gegenüber der Hochschulleitung demonstrie-
ren und diese kontrollieren, darf aber keinen Konfrontationskurs fahren und den 
Machtkampf mit ihr suchen. Ein guter Hochschulrat schafft diesen Spagat: er übt 
nach außen Solidarität zur Hochschule, stellt intern jedoch auch kritische Nachfra-
gen. Von der Grundhaltung her sollte ein Hochschulrat in einem „demütigen 
Selbstbewusstsein“ agieren: der Hochschule dienend, aber eigene, konstruktiv-
kritische Impulse setzend. Ein Hochschulrat sollte auf diese Weise in erster Linie 
„kritischer Freund“ der Hochschule sein. Dominiert der Hochschulrat das Gesche-
hen, polarisiert und spaltet er; lässt er sich marginalisieren, kann er seine Aufga-
ben nicht wahrnehmen. Nur in einem konstruktiv-kritischen Miteinander mit 
Hochschulleitung und Senat kommt sein Potential zur Geltung. 

 � Was die Detailtiefe seiner Arbeit betrifft, sollte ein Hochschulrat darauf achten, auf 
strategischer „Flughöhe“ zu bleiben und nicht ins Tagesgeschäft hinein zu regie-
ren. Seine wichtigste Aufgabe ist es, Nachfragen und Impulse von außen einzu-
speisen. Ein Hochschulrat kann und sollte beispielsweise nicht kleinteilig die Eva-
luation jeder Lehrveranstaltung im Einzelnen durchgehen – aber er kann sehr 
wohl zum Thema machen, wie das Qualitätsmanagement-System insgesamt 
gestaltet ist und welche Konsequenzen die Ergebnisse der Evaluation haben. 

 � Ein Hochschulrat sollte darauf achten, stets faktenbasiert zu diskutieren. Diffuse 
„Eindrücke“ vom Hörensagen oder unsachliche Emotionen helfen nicht weiter. Der 
Hochschulrat sollte auf die Vorlage aussagekräftiger, substantiierter Vorlagen 
(Evaluationen, Berichte, Kennzahlen, Informationen, Vergleiche) bestehen – diese 
sind als Diskussionsgrundlage unentbehrlich. 

 � Es obliegt dem oder der Vorsitzenden, eine angemessene Diskussionskultur zu 
etablieren – alle relevanten Aspekte sollten bedacht und diskutiert werden, dann 
aber auch entscheidungsorientiert in ein Ergebnis münden. Es empfiehlt sich, für 
jede Sitzung ein Schwerpunktthema zu definieren. Kernthemen sollten zyklisch 
auf der Tagesordnung stehen. 

 � Die Geschäftsordnung sollte wesentliche interne Verfahrensregelungen fixieren. 
Sie sollte beispielsweise die Einberufung von Sitzungen, die Bildung von Aus-
schüssen und die Durchführung von Wahlen, die Regeln zur Beschlussfähigkeit 
und zum Umgang mit dem Protokoll (Ergebnis- nicht Verlaufsprotokoll!) festlegen. 
Die Geschäftsordnung sollte in jedem Fall auch die Möglichkeit einer Beschlussfas-
sung per Telefon- oder Videokonferenz vorsehen, ebenso Entscheidungen im 
Umlaufverfahren. Für unaufschiebbare Angelegenheiten sollte eine Eilentschei-
dungs-Kompetenz des Vorsitzenden bestehen (dem Hochschulrat sollten in einem 
solchen Fall unmittelbar die Gründe für die besondere Dringlichkeit und die Ent-
scheidung mitgeteilt werden). Dieser Passus soll, obwohl eigentlich grundsätzlich 
von einer guten Erreichbarkeit der Hochschulratsmitglieder per E-Mail und Handy 
auszugehen sein sollte, in dringenden Situationen eine Entscheidungsfähigkeit des 
Hochschulrats sicherstellen. Er kann im Einzelfall mit Zustimmung der übrigen 
Hochschulratsmitglieder auch zur Effizienzsteigerung angewandt werden.
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 � Hochschulräte sollten intern für das Handeln bei Befangenheit eine verbindliche 
Regelung finden – Hochschulräte „sind als Organ der Hochschule dem Wohl der 
Hochschule und den durch sie zu erfüllenden gesellschaftlichen Aufgaben ver-
pflichtet“; ihre Mitglieder „müssen jederzeit frei sein, im Interesse der Hochschule 
zu entscheiden“.16 In der Geschäftsordnung des Hochschulrates kann beispiels-
weise festgeschrieben werden, dass Hochschulratsmitglieder ihre Befangenheit 
proaktiv offenlegen müssen. In einem solchen Fall sollten sie bei entsprechenden 
Situationen den Beratungen und Beschlüssen fernbleiben, um eine direkte oder 
indirekte Beeinflussung der Entscheidung auszuschließen.17

 � Der Kontakt zur Hochschulleitung ist der mit Abstand wesentlichste. Um ein 
belastbares und konstruktives Verhältnis zwischen Rektor beziehungsweise Präsi-
dent und Hochschulratsvorsitz herzustellen und zu erhalten, sollte zwischen Hoch-
schulleitung und Hochschulratsvorsitz ein regelmäßiger Austausch vereinbart wer-
den (monatlicher Jour fixe, informelle Begegnungen, nicht anlassbezogene 
Telefonate, gemeinsame inhaltliche Vorbesprechung der Tagesordnung der Hoch-
schulratssitzungen). Entscheidend ist dabei, dass der Hochschulratsvorsitz „Halb-
distanz“ zur Hochschulleitung wahrt: Es erscheint sinnvoll, eine gute und vertrau-
ensvolle Beziehung aufzubauen, diese aber nicht mit Freundschaft oder 
Distanzlosigkeit zu verwechseln. Außensicht und Neutralität dürfen nicht verloren 
gehen. Es sollte selbstverständlich sein, gemeinsame Gesprächsinhalte niemals 
ohne Abstimmung nach außen zu tragen.

 � Bei einer Konzentration allein auf die Hochschulleitung nimmt der Hochschulrat 
die Hochschule nicht in ihrer Vielfalt wahr. Auch zwischen Hochschulrat und Senat 
sollte daher eine vertrauensvolle Zusammenarbeit (etwa über einen jährlichen 
Besuch des Vorsitzenden im Senat und informelle Kontakte der jeweiligen Vorsit-
zenden) gepflegt werden. Es empfiehlt sich, zwischen Hochschulrats- und Senats-
vorsitz eine gegenseitige Teilnahmemöglichkeit im jeweils anderen Gremium zu 
vereinbaren. 

 � Der Hochschulrat sollte bei Bedarf die Informationen, welche die Hochschulleitung 
übermittelt, um weitere hochschulinterne Perspektiven und Sichtweisen ergänzen. 
Präsenz des Hochschulrats in der Hochschule und Begegnungsmöglichkeiten ver-
schiedener Art sind hilfreich und nötig. Dies wird auch als wichtige Funktion zur 
Wertschätzung und Anerkennung von Gruppen innerhalb der Hochschule angese-
hen. Zum Beispiel sollten zyklisch Treffen mit den Statusgruppen und Fakultäten 
eingeplant werden. Um die Belange der Studierenden angemessen zu berücksich-
tigen, empfiehlt es sich, regelmäßig den Tagesordnungspunkt „Bericht der Studie-
renden“ aufzunehmen. Hochschulinterne Statusgruppen (Mittelbau, Personalrat, 
Studierendenvertretung, Dekane, Forschungsstandorte, Zentren etc.) können mit 
ihrem Sachverstand im Einzelfall zu verschiedensten Themen herangezogen wer-
den. Mit weiteren Akteuren, etwa den Dekanen oder dem Personalrat, kann der 
Vorsitzende jährlich ein kurzes Gespräch terminieren. Damit solche perspektiver-
weiternden Gespräche nicht hinter dem Rücken der Hochschulleitung stattfinden, 
sollte der Hochschulratsvorsitz dieser (und den übrigen Mitgliedern des Hoch-
schulrats) in aller Kürze berichten, dass entsprechende Begegnungen stattgefun-
den haben. Eine detaillierte Angabe der Gesprächsinhalte ist weder nötig noch 
sinnvoll. Auch ein formelles Protokoll würde gegebenenfalls den eher informellen 
Charakter solcher Begegnungen konterkarieren und gefährden – in der Regel 
genügen persönliche Gesprächsnotizen, um relevante Inhalte und Erkenntnisse in 
späteren Hochschulratssitzungen aufgreifen zu können.
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 � Es motiviert die handelnden Personen – auch die Hochschulleitung –, wenn der 
Hochschulrat nicht nur berechtigte Kritik übt, sondern erzielte Erfolge und gute 
Leistungen nach innen und außen anerkennt und angemessen würdigt. 

 � Um den eigenen Horizont zu erweitern, die eigene Arbeitspraxis zu optimieren 
und somit fundiertere strategische Beratung umsetzen zu können, sollten Hoch-
schulratsmitglieder Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs untereinander nutzen 
oder diese anregen, auf Landesebene oder überregional. Hervorzuheben sind ins-
besondere die Bemühungen in Nordrhein-Westfalen, über eine Konferenz der Vor-
sitzenden der Hochschulräte an den Universitäten größere Vernetzung zu errei-
chen. Dadurch können auch Kräfte gebündelt werden, wo es um gemeinsame 
Interessen geht (etwa hochschulpolitische Veränderungen, Finanzausstattung, 
gesetzliche Regelungen etc.).

 � Nach mehr als zehn Jahren Umsetzungserfahrung haben sich einige konkrete 
Handlungsleitlinien für Hochschulräte herauskristallisiert, etwa zur Rekrutierung 
von Führungskräften (z.B. der Hochschulleitung)18 oder zur Begleitung der Inter-
nationalisierungsstrategie einer Hochschule.19 Hochschulräte sollten entsprechen-
de Erkenntnisse angemessen bei ihrer Arbeit berücksichtigen.  

 � Hochschulräte sollten ihre gesetzlichen Aufgaben, ihre Geschäftsordnung und die 
personelle Besetzung über die Website der Hochschule kommunizieren. Zusätzlich 
sollten die nächsten Sitzungstermine und ggf. deren wesentliche Tagesordnungs-
punkte, zentrale Beschlüsse und Ansprechpartner gelistet werden.  

 � Hochschulräte sollten, auch wenn dies gesetzlich nicht gefordert wird, in regelmä-
ßigen Abständen Rechenschaft über ihre Tätigkeit ablegen. Dies kann beispiels-
weise in Form einer öffentlichen Zwischenbilanz über die Schwerpunkte und 
wesentliche Ergebnisse der Hochschulratsarbeit geschehen.

 � Einer (durchaus vorstellbaren) externen Evaluation, das heißt einer extern beglei-
teten Begutachtung der bisherigen Schwerpunkte, des praktizierten Vorgehens 
und der bislang erreichten Ergebnisse hat sich – soweit bekannt – in Deutschland 
noch kein Hochschulrat gestellt. Sie könnte aber durchaus nutzbringend sein. Eine 
solche Evaluation sollte extern durchgeführt, zumindest aber moderiert werden, 
und u. a. die Arbeitsschwerpunkte, Geschäftsprozesse, Entscheidungsstrukturen 
und Schnittstellen zu anderen Hochschulbereichen in den Blick nehmen. Im klei-
neren Rahmen kann zumindest eine Klausurtagung zur Selbstreflexion genutzt 
werden. 
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1| Vgl. zum historischen Hintergrund ausführlicher Behm / Müller 2010, S. 25-27 sowie Epping 2008, 
S. 6ff.

2| § 74 Abs. 3 des rheinland-pfälzischen Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 21. Juli 2003.
3| Vgl. dazu Behm / Müller 2010, S. 16-18.
4| Vorsitzende deutscher Hochschulräte 2012, S.2.
5| Eine Übersicht über häufig geäußerte Kritikpunkte findet sich in Borgwardt 2013, S. 9-11 und Mül-

ler / Winde 2012, S. 4-6.
6| Vgl. dazu die Zusammenfassung entsprechender Daten in Heinze 2013, S. 19-21. 
7| Vorsitzende deutscher Hochschulräte 2012, S. 2f.
8| Vgl. dazu den Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichtes vom 20. Juli 2010: ht-

tp://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20100720_1bvr074806.html.
9| Vorsitzende deutscher Hochschulräte 2012, S. 1.
10| Die im Folgenden formulierten Erfolgsfaktoren basieren zu wesentlichen Teilen auf dem Erfahrungs-

austausch mit Hochschulräten im Rahmen der Veranstaltungsserie „Forum Hochschulräte“. Der 
Stifterverband und die Heinz Nixdorf Stiftung laden unter diesem Titel zusammen mit dem CHE 
Centrum für Hochschulentwicklung zwei Mal pro Jahr aktive Hochschulräte in Deutschland zu einem 
moderierten Gedankenaustausch ein (vgl. www.forum-hochschulraete.de). Diesem Kreis entstammt 
auch das Positionspapier der Vorsitzenden deutscher Hochschulräte (2012). 

11| Vorsitzende deutscher Hochschulräte 2012, S. 2.
12| Vorsitzende deutscher Hochschulräte 2012, S. 2.
13| Vorsitzender deutscher Hochschulräte 2012, S. 3.
14| Wie eine Umfrage unter Vorsitzenden ergab, investieren Hochschulratsvorsitzende im Durchschnitt 

19 Tage pro Jahr in ihre ehrenamtliche Tätigkeit (Müller 2014, S. 2).
15| Vgl. dazu im Detail Müller / Winde 2012, S. 14f.
16| Vorsitzende deutscher Hochschulräte 2012, S. 3.
17| Hochschulräte können sich hier an den Regelungen der „Grundsätze einer guten Hochschulführung“ 

orientieren, die in Abschnitt IV und den beiden Anlagen konkrete Formulierungen entwirft (Konfe-
renz der Vorsitzenden der Hochschulräte an den Universitäten in NRW 2015). 

18| Vgl. Newsletter update 02/2014, S. 14f (online unter http://www.forum-hochschulraete.de/update/
update_2014-02/index.html, letzter Aufruf 21.07.2016). 

19| Vgl. Newsletter update 02/2015, S. 18-22 (online unter http://www.forum-hochschulraete.de/up-
date/update_2015-02/index.html, letzter Aufruf 21.07.2016).
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